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Die E13 mit verlängerten Stufenlaufzeiten gilt für diejenigen ohne Laufbahnbefähigung.

Der TV-L hat nichts mit dem Beamtenrecht zu tun.

Bei dem TV-L zählt alles nach der Prüfung normal. Bei Beamten nicht.

Bei Beamten, bezüglich der Anerkennung der OBAS-Zeit, steht explizit in der LVO: "Zeiten
einer hauptberuflichen Tätigkeit, die nicht Voraussetzung für den Erwerb der
Laufbahnbefähigung sind". Die OBAS ist Voraussetzung für den Erwerb der
Laufbahnbefähigung.

1
https://www.lehrerforen.de/thread/58151-obas-fragen-zu-verbeamtung-eingruppierung-
etc/?postID=686558#post686558

https://www.lehrerforen.de/thread/58151-obas-fragen-zu-verbeamtung-eingruppierung-etc/?postID=686558#post686558
https://www.lehrerforen.de/thread/58151-obas-fragen-zu-verbeamtung-eingruppierung-etc/?postID=686558#post686558

